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Aufgabenspektrum und 
Gefahren einer Demontage
der Rechtsmedizin
Rechtsmediziner übernehmen im medizinischen wie auch im juristischen Alltag wichtige
Funktionen und stehen mit ihrem Spezialwissen an der Schnittstelle der einzelnen Disziplinen.

von Burkhard Madea und Sibylle Banaschak*

Das Aufgabenspektrum der
Rechtsmedizin in Lehre und
Forschung,Aus- und Weiter-

bildung an verschiedenen Schnitt-
stellen zwischen Medizin und Recht
kann  aufgrund seiner Komplexität
und der Schnittstellenfunktion des
Faches von anderen Disziplinen
nicht übernommen werden. Es
reicht über Versorgungsaufgaben
für die Justiz, die Rechtssicherheit
allgemein, das öffentliche Gesund-
heitswesen und die mittelbare Kran-
kenversorgung weit hinaus.

Für den ärztlichen Bereich steht
im Vordergrund die Obdukti-
onstätigkeit bei gewaltsamen und
rechtserheblichen Todesfällen. Ge-
richtliche Obduktionen nach § 87
StPO müssen grundsätzlich von
zwei Ärzten durchgeführt werden,
teilweise als Außensektionen, auch
um in die Bewertung des Obdukti-
onsbefundes Tatortbesichtigung
und Tatverdächtigenuntersuchung
einfließen zu lassen.

Aufgrund des traumatologischen
Spezialwissens in der Rechtsmedizin
und der Kompetenz in der Rekon-
struktion von Handlungs- und Bewe-
gungsabläufen fällt auch die Untersu-
chung, Befundung und Begutachtung
rechtserheblicher Körperverletzun-
gen bei Lebenden in das Aufgabenge-
biet des Rechtsmediziners. Dem ent-
sprechend stehen die rechtsmedizini-
schen Institute klinischen Kollegen
bei solchen Fällen immer auch bera-
tend zur Verfügung (zum Beispiel bei

Fällen von Kindesmisshandlung,Ver-
gewaltigung, differentialdiagnosti-
schen Schwierigkeiten in der Abgren-
zung von Sturz und Schlag usw).

Erläuterung vor Gericht

Ein besonderer Schwerpunkt der
rechtsmedizinischen Tätigkeit liegt
in der mündlichen Darstellung und
Erläuterung der erarbeiteten Unter-
suchungsergebnisse in der Haupt-
verhandlung vor Gericht.

Angehörigen Verstorbener ste-
hen Rechtsmediziner grundsätzlich –
mit Einverständnis der Ermittlungs-
behörden – zur Erläuterung von Be-
funden zur Verfügung. Sie klären für
diese auch, sollte sich das staatsan-
waltschaftliche Interesse im Aus-
schluss eines gewaltsamen Todes er-
schöpfen, in teils aufwendigen weite-
ren Untersuchungen die Todesursa-
che. Gerade bei Fällen von plötzli-
chem Tod von Kindern und Jugendli-
chen ist die freiwillig übernommene
Aufgabe für Angehörige wesentlich
(zur Trauerbewältigung, Befreiung
von Schuldvorwürfen, auch als Infor-
mation, dass keine Missbildungen
vorliegen und einem weiteren Kin-
derwunsch nichts im Wege steht).

Manche Institute übernehmen
Aufgaben des öffentlichen Gesund-
heitswesens, indem sie die Krema-
tionsleichenschauen übertragen be-
kommen haben. In diesen Bereich
fallen auch Untersuchungen zum
Infektionsstatus Verstorbener ge-

mäß Bundesseuchengesetz und zur
Erfassung von Infektionen bei in-
travenös Drogenabhängigen. Damit
gewinnt die Rechtsmedizin auch
prophylaktische Bedeutung.

Ein weiterer Aufgabenbereich
sind die toxikologischen Untersu-
chungen. Hier stehen hinsichtlich
Personalintensität und Dringlich-
keit der Bearbeitung die klinisch-to-
xikologischen Fragestellungen im
Vordergrund. Neben den medizini-
schen Einrichtungen der Universitä-
ten nehmen auch umliegende Kran-
kenhäuser die Institute bei Fällen
von Vergiftungsverdacht, zur Spie-
gelbestimmung und im Rahmen der
Hirntod-Diagnostik in Anspruch.

Klärung der Identität

Daneben werden zahlreiche po-
lizeilich eingesandte Proben auf
Medikamente und illegale Drogen
untersucht. Der rein qualitative
Wirkstoffnachweis tritt gegenüber
aufwendigen quantitativen Verfah-
ren immer mehr in den Hinter-
grund.Verlangt werden quantitative
Wirkstoffbestimmungen, insbeson-
dere in Blutproben, sowohl für kli-
nische Fragestellungen als auch in
forensischen Fällen (unter anderem
Fahrtauglichkeitsbegutachtungen,
Schuldfähigkeit). Ein neues Feld
stellt die Haaranalytik auf Drogen
dar, mit der eine retrospektive
Überprüfung eines vorausgegange-
nen Drogenkonsums möglich ist.
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Individualisierende Untersu-
chungen werden in den molekular-
biologischen Laboratorien durchge-
führt. Auch hier zeichnet sich in der
Routinediagnostik ein Panorama-
wandel hinsichtlich der Methodik
und Diagnostik zugänglichen Ma-
trix sowie der Asservate ab: von
Blut über Gewebepartikel, Haaren
und Haarschäften bis zu Einzelzel-
len (zum Beispiel Spermien). Von
herausragender klinischer Relevanz
sind die zunehmend erforderlichen
Untersuchungen bioptisch gewon-
nener Gewebeproben zu Klärung
der Personenidentität.

Den Instituten für Rechtsmedizin
sind schließlich angegliedert die staat-
lichen Blutalkoholuntersuchungsstel-
len, in denen sämtliche Blutalkohol-
untersuchungen der Versorgungsbe-
zirke bei Ordnungswidrigkeiten und
Delikten durchgeführt werden.

Ferner ist neben der klassischen
Ethanolbestimmung in den Blutal-
kohollaboren seit Jahren die Begleit-
stoffanalyse (Untersuchung auf Fu-
selalkohole) zur Überprüfung von
Nachtrunkbehauptungen etabliert.

Heterogene Methodik für Gutachten

Diese Heterogenität der metho-
dischen Arbeitsrichtungen innerhalb
der Rechtsmedizin resultiert aus der
Aufgabe des Fachs: der Integration
mit verschiedenen Untersuchungs-
methoden gewonnener Erkenntnis-
se zu einem in sich schlüssigen, auf
die gegebene rechtliche Fragestel-
lung bezogenen medizinisch-natur-
wissenschaftlichem Gutachten.

Jedes Institut für Rechtsmedizin
ist selbstverständlich für die Ausbil-
dung von Medizinstudenten der je-
weiligen Fakultät verantwortlich,
das Essener Institut zusätzlich für
die Ruhr-Universität Bochum. Auf-
grund des einmaligen Erfahrungs-
schatzes an verschiedenen Schnitt-
stellen zwischen Medizin und Recht
sind Rechtsmediziner an Univer-
sitäten mit klassischem Fakultätszu-
schnitt jedoch auch in die Lehre an-
derer Fakultäten eingebunden, zum
Beispiel der juristischen und in
Bonn zusätzlich der landwirtschaft-
lichen Fakultät.

Was sind freilich die Ursachen
dafür, dass die international heraus-
ragenden Leistungen der deutsch-

sprachigen Rechtsmedizin innerhalb
der Medizinischen Fakultäten, von
Strukturkommissionen und Ministe-
rialbürokratie bis heute noch unzu-
reichend wahrgenommen werden:
➤ Entsprechend der Aufgabenstel-

lung des Faches ist Forschung in-
nerhalb der Rechtsmedizin an-
wendungsorientiert und wirkt
häufig nicht primär in den Bereich
der klinischen Medizin hinein,
sondern entfaltet ihre fruchtbare
Wirkung im wesentlichen im Dis-
kurs mit Juristen an verschiedenen
Schnittstellen zwischen Medizin
und Recht, woraus häufig eine Be-
schränkung auf den eigenen
Sprach- und Kulturkreis resultiert.

➤ In der Rechtsmedizin wird bisher
kaum ätiologische und pathoge-
netische Forschung betrieben,
sondern anwendungsorientierte
Forschung zur Verbesserung von
Befunderhebung, Rekonstrukti-
on und Begutachtung für unter-
schiedlichste Rechtsgebiete.

➤ Bei knappen Ressourcen ent-
brennt naturgemäß innerhalb der
medizinischen Fakultäten ein
Kampf um die zugewiesenen
Mittel. Je weniger Fächer an der
Mittelzuweisung beteiligt wer-
den, desto größer der Anteil für
die verbleibenden Disziplinen.

➤ Der Stellenwert eines Faches in-
nerhalb der Fakultät bemisst sich
heute nicht mehr nach seiner
tatsächlichen Bedeutung, son-
dern nach eingeworbenen Dritt-
mitteln- und Impaktfaktoren, oh-
ne den unterschiedlichen Aus-
gangsbedingungen verschiedener
Disziplinen Rechnung zu tragen.

➤ Teilweise wird die angestrebte
Reduktion rechtsmedizinischer
Institute mit der angeblich defi-
zitären Finanzlage begründet,
ohne dass bislang eine dann auch
für andere medizinische Diszipli-
nen zu fordernde nachvollzieh-
bare Bilanzierung vorläge.

Gefahren einer Reduktion

Welche Gefahren drohen bei einer
Reduktion bzw. undifferenzierten
Zusammenlegung von Instituten?

➤ Vieles wird schlechter und teurer.
Dort wo es billiger wird, werden
Leistungen (etwa Serviceleistun-
gen für die Allgemeinheit) einfach
eingestellt.

➤ Die Rechtssicherheit wird schlei-
chend leiden, da aus Kostengrün-
den notwendige rechtsmedizini-
sche Untersuchungen, zum Bei-
spiel Obduktionen, mit der Not-
wendigkeit eines Transports zum
nächsten rechtsmedizinischen In-
stitut wegfallen.

➤ Die Lehre wird hinsichtlich des
Umfangs des Angebotes (in
Bonn wie anderenorts zum Bei-
spiel an drei bis vier Fakultäten),
Praxisnähe, Intensität und Qua-
lität der Wissensvermittlung
Schaden nehmen. Die Ausbil-
dung zum Arzt wird einmal mehr
zurücktreten hinter der zum
„Molekularmediziner“. Diesen
durch Umwidmung von Profes-
suren bedingten schleichenden
Paradigmenwechsel im Ausbil-
dungsziel sollten auch die Ärzte-
kammern sorgsam beachten.

➤ Konsiliarische Ansprechpartner
für Ärztinnen und Ärzte in Kli-
nik und Praxis stehen nicht mehr
zur Verfügung, Fort- und Weiter-
bildungsmöglichkeiten werden
reduziert.

➤ Die im Interesse der Allgemein-
heit und der Rechtssicherheit so
essentielle fachspezifische
rechtsmedizinische Forschung
entfällt und wird von keinem
Nachbarfach übernommen.

Neben der autochthonen rechtsme-
dizinischen Forschung, die anders-
wo nicht angesiedelt werden kann,
sprechen zwingend für eine eigen-
ständige universitäre Rechtsmedi-
zin die unbestrittene Notwendigkeit
der Lehre, die Interdisziplinarität,
die gerade das Fach Rechtsmedizin
in die medizinischen Fakultäten ein-
bringt, sowie die institutionelle Un-
abhängigkeit von Auftraggebern,
die die Rechtsmedizin als Mutter-
fach aller begutachtenden Diszipli-
nen benötigt.

Literatur bei den Verfassern.
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